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Freihändiger Verkauf: 
Notleidende Immobilienengagements 
erfolgreich verwerten

Wenn es um den Verkauf und die Abwicklung notleidender Immobilienengagements geht, hat sich erwiesen: Bei gewerblichen

und industriell genutzten Immobilien erzielt der freihändige Verkauf vielfach die besten Ergebnisse. Dennoch kann es in

einigen Fällen und unter gewissen Umständen angezeigt sein, die Immobilie im Wege einer Vollstreckungsmaßnahme,

beispielsweise durch Zwangsversteigerung, zu verwerten.

von Steffen Naujoks 

Um Risiken aus Baufinanzierungen zu ver -
meiden, müssen Banken die Immobilie sowie

die wirtschaftlichen Verhältnisse von Kredit -
nehmern ausreichend prüfen und die jeweiligen
Kredite entsprechend besichern. Als Sicherheit
dient im Regelfall die Immobilie über die Bestellung
von Grundpfandrechten (normalerweise Grund-
schulden). Dennoch lässt es sich trotz aller Vorsicht
bei der Schätzung der Objektwerte sowie der Kredit -
 vergabe nicht vermeiden, dass einzelne Kredite aus-
fallgefährdet beziehungsweise notleidend werden.

Wenn diese Fälle eintreten, gilt es für die Bank
und deren Berater, durch geschicktes Verhalten den
Ausfall des Kredites zu vermeiden oder den Scha-
den zumindest  so weit wie möglich zu begrenzen.
Im Vordergrund steht dabei zunächst die Vermark-
tung der Immobilie.

Ein großer Vorteil des freihändigen Verkaufs ergibt
sich bereits aus der Zeitersparnis und daraus, dass
die bei einer Zwangsversteigerung anfallenden
Verfahrens kosten vermieden werden. Sofern die
Immo bilie zügig verkauft wird, fallen für die Bank
als Grundpfandgläubigerin außerdem Personal -
kosten für die eigenen Mitarbeiter weg, weil diese
eine Versteigerung weder langwierig vorbereiten
noch womöglich über mehrere Termine hinweg be-
gleiten müssen.

Darüber hinaus muss die Bank bei der Zwangs-
versteigerung im wirtschaftlichen Ergebnis auch
die objektbezogenen Kosten wie Grundsteuer,

Brandversicherung und Ähnliches und bei ver -
mieteten Objekten gegebenenfalls die Kosten des
Zwangsverwalters bis zu einem ersten Zwangsver-
steigerungstermin tragen, auch wenn sie sie zu-
nächst rechtlich nicht schuldet.

Ein entscheidender Vorteil des freihändigen Ver-
kaufs durch den Eigentümer liegt zudem darin,
dass die finanzielle Notlage des Verkäufers dabei
unsichtbar bleibt. Von außen ist nicht zu erkennen,
dass er die Immobilie baldmöglichst veräußern
muss. Entsprechend wird vermieden, dass Interes -
senten versuchen, die Notlage auszunutzen und
ein niedriges Gebot abzugeben. Das gilt vor allem
in städtischen, anonymen Regionen, während sich
die wahren Hintergründe des Verkaufs in ländlichen
Gebieten eher herumsprechen. Anders verhält es
sich bei bereits eingetragenen Sicherungshypo -
theken oder Zwangsversteigerungsvermerken.
Durch den Einblick in das Grundbuch erhält der
Käufer in diesen Fällen Kenntnis von den finan-
ziellen Problemen des Verkäufers.

Aber nicht nur der Eigentümer profitiert davon,
durch den freihändigen Verkauf seine finanzielle
Notlage nicht offenbaren zu müssen. Auch für den
Gläubiger kann diese Diskretion Vorteile haben.
Das ist vor allem dann der Fall, wenn die Immobi-
lieneigentümer prominent sind oder die Objekte
exponiert beziehungsweise in der Öffentlichkeit
bekannt. Mit einem freihändigen Verkauf kann der
Gläubiger vermeiden, über das negativ besetzte
Thema „Zwangsversteigerung“ in seinem Geschäfts-
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gebiet in die Diskussion zu geraten und bewahrt
seine positive Außenwirkung.

Insbesondere bei komplexeren gewerblichen
Liegen schaften, die baurechtlich für eine neue,
ertrag reichere Nachnutzung zum Beispiel im Bereich
Wohnen entwickelt werden können, aber beispiels-
weise mit Altlasten behaftet sind, bietet sich der
freihändige Verkauf an. Die Erwerber koppeln dann
in der Regel die Kaufpreiszahlung daran, dass ent-
sprechende baurechtliche Verhältnisse geschaffen
beziehungsweise die Altlasten beseitigt werden.
Beides wird vertraglich mit aufschiebenden Bedin -
gungen geregelt. 

Nachteile eines freihändigen Verkaufs können ins-
besondere entstehen, wenn eine Einigung mit
nachrangig eingetragenen Gläubigern notwendig
wird. Dadurch kann der Verkauf behindert oder
verzögert werden. Die Nachranggläubiger gewin-
nen gegenüber einer Zwangsversteigerung, bei der
ihre Rechte unter Umständen wertlos sind, eine
taktisch vorteilhafte Verhandlungsposition, wenn
es darum geht, sich mit der vorrangigen Gläubigerin
zu arrangieren.

Zudem hat die Versteigerung den Vorteil, dass
mehrere Interessenten zu einem bestimmten festen
Versteigerungstermin zusammengeführt werden.
Der dadurch entstehende Bieterwettbewerb kann
zu einer gewissen Dynamik mehrerer Gebote füh-
ren, vorausgesetzt, der Termin wurde in der ent-
sprechenden Zielgruppe intensiv beworben. Außer -
dem müssen die Beteiligten spätestens zu diesem
Termin eine Entscheidung treffen. Bei einem frei-
händigen Verkauf kommt es gegebenenfalls zu län-
geren Verhandlungen, bis der Kaufvertrag letzt-
endlich beurkundet wird. Der Vermarktungs zeitraum
und auch die Erlöse lassen sich beim freihändigen
Verkauf beziehungsweise bei gut nachgefragten
Immobilienarten aber über eine freiwillige
Versteige rung, beispielsweise über eine Online-
Auktionsplattform wie ImmoBid, optimieren und
transparent darstellen.

Vorteilhaft ist der Erwerb in der Zwangsverstei-
gerung für den Erwerber auch, weil er dadurch ein
Sonderkündigungsrecht erhält. Das kommt z. B.
bei gewerblichen Festmietverträgen zum Tragen,
wenn Interesse an späterer Eigennutzung besteht
oder die Mietverträge ungünstig geschlossen wur-
den. Der Verkauf durch den Insolvenzverwalter bie-
tet diese Möglichkeit ebenfalls, nicht jedoch der
direkte Verkauf durch den Eigentümer oder eine
freiwillige Versteigerung.

Der Interessentenkreis
kann dafür bei der
Zwangsversteigerung ins-
besondere bei gewerbli-
chen und industriell ge-
nutzten Objekten in
ländlichen Lagen erheb-
lich eingeschränkt sein. Es
gibt bei diesen Immo -
bilienarten erfahrungs -
gemäß in der Regel nur
sehr wenige Interessen-
ten, die sich häufig nicht
auf einen Bieterprozess in
der Versteigerung einlas-
sen und das betreffende
Objekt nur mittels verhandeltem Kaufvertrag er-
werben möchten. 

Auch die Mitwirkung des Eigentümers spricht für
den freihändigen Verkauf. Mangelt es daran oder
ist das Verhältnis zur Bank zerrüttet, bleibt häufig
nur der Weg der Zwangsversteigerung. Kann die
Bank den Eigentümer jedoch durch Zugeständnisse,
wie zum Beispiel den (Teil-)Verzicht auf verblei-
bende Forderungen nach Eingang des Kaufpreises,
zur Mitarbeit gewinnen, hat er auch Interesse
daran, beispielsweise Besichtigungen von Interes-
senten zu ermöglichen und sonstige Auskünfte zu
erteilen. Im Versteigerungsfall ist die Wahrschein-
lichkeit größer, dass sich der gegebenenfalls noch
mit im Objekt wohnende Eigentümer dem Besich-
tigungswunsch verweigert, was zu Wertabschlägen
durch die Bieter führen kann. 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass
sowohl der freihändige Verkauf als auch die Ver-
steigerung im Wege der Zwangsvollstreckung je
nach den Umständen des Falles Vor-, aber auch
Nachteile bieten. Gerade bei gewerblichen Immo-
bilien und Grundstücken mit industrieller Vornut-
zung erweist sich aber – auch bedingt durch die
regelmäßig recht ein geschränkte Zielgruppe – der
freihändige Verkauf als bessere Vermarktungs -
alternative, die in den meisten Fällen zu besseren
Verkaufserlösen führt.
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